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Berichterstatter Andreas Lackner: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 

darf den Bericht des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz über 

den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2021 betreffend ein 

Bundesgesetz, mit dem das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz und das Bauern-

Sozialversicherungsgesetz geändert werden, bringen. 

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antrag-

stellung. 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt nach Beratung der 

Vorlage am 20. Dezember 2021 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den 

vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Weiters bringe ich den Bericht des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Konsumen-

tenschutz über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2021 betreffend 

ein Bundesgesetz, mit dem das Nachtschwerarbeitsgesetz geändert wird. 

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antrag-

stellung. 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt nach Beratung der 

Vorlage am 20. Dezember 2021 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den 

vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Weiters bringe ich den Bericht des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Konsumen-

tenschutz über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2021 betreffend 

ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz zur Bekämpfung pandemiebedingter 

Armutsfolgen (COVID-19-Gesetz-Armut) geändert wird.  

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antrag-

stellung. 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt nach Beratung der 

Vorlage am 20. Dezember 2021 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den 

vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Abschließend darf ich den Bericht des Ausschusses für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2021 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundespflegegeldgesetz geändert wird, 

bringen. 

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antrag-

stellung. 
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Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt nach Beratung der 

Vorlage am 20. Dezember 2021 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den 

vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Präsident Dr. Peter Raggl: Vielen Dank für die umfangreiche Berichterstattung.  

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet ist Bundesrätin Daniela Gruber-Pruner. Ich erteile ihr dieses. 

 


